
§ 1 Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten und in 

Kindertagespflege 

(1) Es ist Aufgabe der Kinder-und Jugendhilfe, in Ergän-

zung und Unterstützung der Erziehung in der Familie durch 

Angebote in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen 

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten) sowie 

in Kindertagespflege die Entwicklung von Kindern zu eigen-

verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu 

fördern. Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und 

Betreuung des Kindes. Die örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe gewährleisten die Erfüllung dieser Aufgabe als 

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung nach Maßgabe der fol-

genden Bestimmungen. 

(2) Kindergärten sind allgemeine Erziehungs-und Bildungs
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Vorwort 

Am 1. Januar 2006 ist das Gesetz zum Ausbau 
der frühen Förderung in Kraft getreten. Mit 
diesem Gesetz setzt das Land das Programm 
„Zukunftschance Kinder - Bildung von Anfang 
an“ mit dem Ziel um, mehr Betreuungsplätze 
für kleine Kinder von 0 bis 3 Jahren zu schaf-
fen, eine intensivere Förderung von Kindern im 
Vorschulalter zu ermöglichen und den Bildungs-
auftrag der Kindertagesstätten zu stärken. 

In dem neuen Gesetz sind die weitergehende 
Öffnung des Kindergartens für Zweijährige 
und der Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten 
für die unter Dreijährigen festgeschrieben. Ab 
dem Jahr 2010 haben dann alle Eltern, die dies 
wünschen, einen Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz für ihr zweijähriges Kind. 
Damit können Eltern Familie und Erwerbstätig-
keit noch besser miteinander verbinden und 
sich sicher sein, dass ihre Kinder wohnortnah 
umsorgt und gefördert werden.

Weiterhin ist geregelt, dass Eltern für das 
letzte Kindergartenjahr keinen Beitrag mehr 
bezahlen müssen. Mit dieser Beitragsfreiheit 
verbinden wir allerdings auch klare Erwartun-
gen: Wir wollen einen Anreiz schaffen, dass 
möglichst alle Kinder im letzten Jahr vor der 
Schule den Kindergarten besuchen und von 
den dortigen Förderangeboten profitieren. 
Deshalb sind der massive Ausbau der Sprach-
förderung und der Schulvorbereitung sowie 
eine verbindliche gegenseitige Abstimmung 
zwischen Kindertagesstätte und Grundschule 
über ihre jeweiligen Bildungsprogramme weite-
re wichtige Bausteine.

Als eines der ersten Bundesländer hat 
Rheinland-Pfalz den Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz bereits sehr früh und 
vollständig umgesetzt. Mit den Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen, die wir gemeinsam 
mit den Trägern, den Kommunen und dem 
Landeselternausschuss erarbeitet haben, ist 
es uns gelungen, eine gute und praxisnahe 
Grundlage für die Arbeit in den Kinderta-
gesstätten zu schaffen. Das nun vorliegende 
Gesetz setzt an den bisherigen Errungenschaf-
ten an und Rheinland-Pfalz übernimmt damit 
erneut eine Vorreiterrolle.

Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die im 
Gesetz enthaltenen umfangreichen Weichen 
für eine frühe Bildung zu stellen. Gemeinsam 
mit allen Beteiligten – Land, Kommunen, freien 
Einrichtungsträgern, Eltern und natürlich den 
Erzieherinnen und Erziehern sowie den Lehr-
kräften in den Grundschulen – gilt es nun, die 
Inhalte des Gesetzes umzusetzen.

Doris Ahnen
Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend
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Hinweis: Die amtliche Fassung des Gesetzes vom 16. Dezember 2005 befindet sich im 

Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Rheinland-Pfalz.
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Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§1 Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege

(1)  Es ist Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, in Ergänzung und Unterstützung der Erziehung 
in der Familie durch Angebote in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Tageseinrichtun-
gen für Kinder (Kindertagesstätten) sowie in Kindertagespflege die Entwicklung von Kindern zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern. Der Förderauftrag umfasst 
Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
gewährleisten die Erfüllung dieser Aufgabe als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen. 

(2)  Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen vorwiegend für Kinder 
vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass auch Kinder anderer Altersgruppen aufgenommen werden können 
(altersgemischte Gruppen); dies gilt insbesondere für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebens-
jahr. 

(3)  Horte sind Tageseinrichtungen für Schulkinder. 

(4)  Krippen sind Einrichtungen zur Betreuung und Förderung von Kindern bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr. 

(5)  Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im 
Haushalt der oder des Personensorgeberechtigten geleistet. Soweit die sonstigen Vorausset-
zungen vorliegen, können von einer Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder in Kindertagespflege 
betreut werden. 

(6)  Über die notwendige Tagesbetreuung in Kindergärten, Horten, Krippen oder Kindertagespfle-
ge hinaus, können andere geeignete Tageseinrichtungen zur Verfügung stehen. 

§2 Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten

(1)  Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes fördern und durch allgemeine 
und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungsar-
beit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes anregen, seine Gemeinschafts-
fähigkeit fördern und soziale Benachteiligungen möglichst ausgleichen. Hierzu ist die Beobachtung 
und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse unter Beachtung der trägerspezifischen 
Konzeption und des Datenschutzes erforderlich. Diese sind zugleich Grundlage für Entwicklungs-
gespräche mit den Eltern. 

(2)  Die Tagesbetreuung von Kindern soll sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien 
orientieren. Kindertagesstätten sollen mit den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten bei 
der Erziehung des Kindes zusammenarbeiten und mit ihnen erzieherische Probleme und Bedürf-
nisse des Kindes erörtern. Sie sollen auf Inanspruchnahme notwendiger Hilfen auch in Fällen von 
Gewalt gegen Kinder oder sexuellem Missbrauch hinwirken. 

(3)  Kindertagesstätten haben auch die Aufgabe, bei der Früherkennung von Entwicklungsrück-
ständen und Behinderungen mitzuwirken. Für die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbe-
hinderter Kinder soll eine ausreichende Anzahl geeigneter Plätze in Kindertagesstätten vorhanden 
sein; die Plätze sollen auch entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik so weit 
wie möglich barrierefrei im Sinne des § 2 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinder-
ter Menschen gestaltet sein. 

§2a  Übergang zur Grundschule

(1)  Der Kindergarten soll in dem Jahr, welches der Schulpflicht unmittelbar vorausgeht, möglichst 
von allen Kindern besucht werden. Hierauf wirken die Träger der öffentlichen Jugendhilfe hin.

(2)  In diesem Kindergartenjahr wird nach Maßgabe der jeweiligen Konzeption insbesondere der 
Übergang zur Grundschule vorbereitet und über die allgemeine Förderung nach § 2 hinaus die 
Sprachentwicklung der Kinder beobachtet und durch gezielte Bildungsangebote gefördert.
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… Erster Abschnitt 
… Allgemeine Bestimmungen

(3)  Die Kindergärten arbeiten mit den Grundschulen zur Information und Abstimmung ihrer jewei-
ligen Bildungskonzepte zusammen. Hierzu werden geeignete Kooperationsformen, wie Arbeitsge-
meinschaften, gegenseitige Hospitationen und gemeinsame Fortbildungen, zwischen Kindergärten 
und Grundschulen vereinbart. 

§3 Mitwirkung der Eltern

(1)  Die Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten der die Kindertagesstätte besuchenden 
Kinder wirken durch die Elternversammlung und den Elternausschuss an der Erziehungs- und 
Bildungsarbeit der Kindertagesstätte mit. 

(2)  Die Elternversammlung besteht aus den Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten der die 
Kindertagesstätte besuchenden Kinder. Sie erörtert grundsätzliche, die Kindertagesstätte betref-
fende Fragen und wählt den Elternausschuss.

(3)  Der Elternausschuss hat die Aufgabe, den Träger und die Leitung der Kindertagesstätte zu 
beraten; er gibt Anregungen für die Gestaltung und Organisation der Arbeit der Kindertagesstätte. 
Er ist vor wesentlichen Entscheidungen zu hören.

(4)  Elternausschüsse sollen sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zusammenschließen; sie 
werden hierbei von den örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe unterstützt. 

§4 Öffnungszeiten 

Die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten sind vom Träger unter Berücksichtigung des Wohls 
der Kinder festzulegen. Den Bedürfnissen insbesondere erwerbstätiger Eltern ist nach Möglichkeit 
Rechnung zu tragen. 

Zweiter Abschnitt 
Angebote der Tagesbetreuung 

§5 Angebote im Kindergarten 

(1)  Kinder haben vom vollendeten dritten1 Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf 
Erziehung im Kindergarten. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass für jedes Kind ein Kinder-
gartenplatz in zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht. 

(2)  Die Verpflichtung nach Absatz 1 erstreckt sich auf ein Angebot vor- und nachmittags. Den 
Wünschen der Eltern nach Angeboten, die auch eine Betreuung über Mittag mit Mittagessen 
einschließen, soll Rechnung getragen werden. 

§6 Tagesbetreuung von Schulkindern 

Soweit eine durchgehende Betreuung von Schulkindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr nicht 
im Rahmen der Schule erfolgt, soll das Jugendamt eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Plät-
zen in Horten, in anderen für diese Altersgruppe geeigneten Kindertagesstätten oder in Kinderta-
gespflege gewährleisten. 

§7 Tagesbetreuung von Kleinkindern 

Für eine Betreuung von Kindern, die noch keinen Anspruch auf Aufnahme in einen Kindergarten 
haben, soll das Jugendamt die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in für diese Altersgrup-
pe geeigneten Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege gewährleisten. 

§8 Modelleinrichtungen 

Das fachlich zuständige Ministerium kann mit dem Träger einer Kindertagesstätte Vereinbarungen 
über die Erprobung pädagogischer und anderer Modelle treffen. Für Modelleinrichtungen kann das 
Land die Personalkosten bis zur vollen Höhe übernehmen. 

1 § 5 Abs. 1 in der Fassung ab 01.08.2010 lautet: „Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf 
Erziehung, Bildung und Betreuung im Kindergarten. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass für jedes Kind ein Kindergartenplatz in 
zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht.“ 
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Dritter Abschnitt 
Planung und Sicherstellung

§9 Planung und Sicherstellung 

(1)  Das Jugendamt gewährleistet, dass in seinem Bezirk die nach den Bestimmungen der §§ 5 
bis 7 erforderlichen Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Es legt im Benehmen mit der Schul-
behörde in einem Bedarfsplan fest, in welchen Gemeinden und in welcher Art, Anzahl und Größe 
Kindertagesstätten unter Berücksichtigung voraussehbarer Entwicklungen vorhanden sein müs-
sen; im Bedarfsplan soll auch bestimmt werden, an welchen Standorten neue Plätze einzurichten 
sind und wie dem Bedarf an für eine gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter 
Kinder geeigneten Plätzen Rechnung zu tragen ist. Auf die Standorte der Schulen ist Rücksicht zu 
nehmen. Der Bedarfsplan ist jährlich fortzuschreiben.  

(2)  Durch Anzahl und Standort der Kindergärten muss sichergestellt sein, dass für jedes Kind zur 
Erfüllung des Anspruchs nach § 5 ein Platz in einem Kindergarten zur Verfügung steht, der ohne 
lange Wege oder Anfahrten besucht werden kann. In allen Gemeinden sollen deshalb Kindergärten 
vorgesehen werden, soweit dies nach Anzahl der Kinder möglich ist. 

(3)  Im Bedarfsplan sind Plätze in Kindergärten getrennt nach Teilzeitplätzen, die vor- und nach-
mittags angeboten werden, und nach Ganztagsplätzen mit Mittagessen auszuweisen. Der Bedarf 
an Ganztagsplätzen ist entsprechend den Bedürfnissen der Familien unter besonderer Berücksich-
tigung der Anliegen erwerbstätiger und in Ausbildung stehender Eltern zu ermitteln. 

(4)  Die Bedarfsplanung zur Erfüllung der Verpflichtungen nach §§ 6 und 7 erfolgt unter vorran-
giger Berücksichtigung von Angeboten schulischer Ganztagsbetreuung und der in Kindergärten 
für diese Altersgruppen zur Verfügung stehenden Plätze. Den Bedürfnissen der Familien, insbe-
sondere den Anliegen erwerbstätiger und in Ausbildung stehender Eltern soll Rechnung getragen 
werden. 

(5)  Unbeschadet der weitergehenden Rechte des Jugendhilfeausschusses nach § 71 Abs. 3 
Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch legt das Jugendamt mit seinen Vorschlägen zum 
Haushaltsplan eine Aufstellung der nach Absatz 1 vorgesehenen Baumaßnahmen vor. Die bereit-
gestellten Mittel werden nach einem Durchführungsplan verteilt.

§9a  Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in Einrichtungen, die in 
den Bedarfsplan aufgenommen wurden, durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterent-
wickeln. Diese Sicherstellungsverpflichtung gilt insbesondere für Förderangebote nach § 2 a Abs. 2. 

§10  Trägerschaft

(1)  Das Jugendamt wirkt darauf hin, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Kindertagesstätten 
durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Elterinitiativen 
können im Bedarfsplan ausgewiesene Kindertagesstätten errichten und betreiben, wenn sie als 
Träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind. Auf eine bedarfsgerechte Vielfalt von Trägern ist 
hinzuwirken. Der Träger muss bereit und in der Lage sein, eine bedarfsgerechte und geeignete 
Einrichtung zu schaffen und die erforderliche Eigenleistung zu erbringen. 

(2)  Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe für einen im Bedarfsplan vorgesehenen 
Kindergarten, ist die Übernahme der Trägerschaft Aufgabe der Gemeinde als Pflichtaufgabe der 
Selbstverwaltung. Bei anderen im Bedarfsplan vorgesehenen Kindertagesstätten soll in Landkrei-
sen das Jugendamt die Gemeinde anregen, die Trägerschaft als freiwillige öffentliche Aufgabe 
zu übernehmen. Im Bedarfsfall kann die Trägerschaft von der Verbandsgemeinde oder einem 
Zweckverband übernommen werden. 

(3)  Betriebe und öffentliche Einrichtungen, die für den Bedarf ihrer Angehörigen und Mitarbeiter 
ein besonderes Interesse an einer standortgebundenen Kindertagesstätte haben, ohne anerkann-
ter Träger der freien Jugendhilfe zu sein, können für deren Errichtung und Betrieb auf Grund 
besonderer Vereinbarung mit dem Träger des Jugendamts Förderung wie für eine im Bedarfs-
plan ausgewiesene Kindertagesstätte erhalten, soweit dieser dadurch an anderer Stelle von im 
Bedarfsplan vorgesehenen Maßnahmen entlastet wird. 
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(4)  Betriebe und öffentliche Einrichtungen können für den Bedarf ihrer Angehörigen und Mitar-
beiter mit dem Jugendamt die Belegung von Plätzen in Kindertagesstätten des Bedarfsplanes 
vereinbaren. Eine Vereinbarung mit Trägern von Kindertagesstätten bedarf der Genehmigung des 
Jugendamtes. Bestandteil der Vereinbarung ist die angemessene Beteiligung des Betriebes oder 
der öffentlichen Einrichtung an den Kosten des Trägers. Werden diese Belegplätze an Kinder mit 
einem Wohnsitz in Rheinland-Pfalz außerhalb des Jugendamtsbezirks vergeben, so kann das Ju-
gendamt beim Land Zuweisungen zur Erstattung der von ihm anteilig getragenen Personalkosten 
beantragen. Dies gilt auch für Belegplätze in Einrichtungen nach Absatz 3.

§11  Beförderung

Landkreise sowie Städte mit eigenem Jugendamt haben als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 
die Beförderung von Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt , für die 
kein Platz in einem wohnungsnahen Kindergarten zur Verfügung steht und die deshalb einen Kin-
dergarten in einer anderen Gemeinde oder in einem anderen Gemeindeteil besuchen, zu gewähr-
leisten und die hieraus entstehenden Kosten zu tragen. Für Kinder vom vollendeten zweiten bis 
zum vollendeten dritten Lebensjahr können die Landkreise und Städte nach Satz 1 die Beförde-
rung im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten übernehmen, wenn die Erziehungsberechtigten die 
Aufsicht sicherstellen. 

Vierter Abschnitt 
Aufbringung der Kosten 

§12 Personalkosten 

(1)  Personalkosten der Kindertagesstätte im Sinne dieses Gesetzes sind die angemessenen 
Aufwendungen des Trägers der Einrichtung für 
1.  Vergütungen, Unterhaltsbeihilfen und Sonderleistungen auf der Grundlage des Bundesange- 
 stelltentarifvertrages (BAT) und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden   
 Tarifverträgen oder auf der Grundlage von vergleichbaren Vergütungsregelungen sowie das   
 Gestellungsgeld nach Einzelverträgen, 
2.  Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
3.  Arbeitgeberanteile zur zusätzlichen Altersversorgung und 
4.  die Fortbildung und Fachberatung 
des Personals im Erziehungs- und Wirtschaftsdienst. Bei Mitgliedern einer religiösen Gemeinschaft 
werden die ihrer Ausbildung und Tätigkeit entsprechenden Regelungen des BAT und den diesen 
ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen zugrunde gelegt. 

(2)  Die Personalkosten der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kindertagesstätten werden durch 
Elternbeiträge, Eigenleistungen des Trägers, Zuweisungen des Landes und Zuwendungen des 
Trägers des Jugendamts und der Gemeinden aufgebracht. 

(3)  Die Eigenleistung des Trägers soll 
1. für Kindergärten nach § 1 Abs. 2 in kommunaler Trägerschaft in der Regel 15 v. H., 
2. für Kindergärten nach § 1 Abs. 2 in freier oder anderer Trägerschaft in der Regel 12,5 v. H., 
3. für Kindergärten mit einem Angebot nach § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 9 Abs. 3 Satz 2
  (Ganztagsplätze mit Mittagessen) in kommunaler Trägerschaft, wenn mindestens 15 Ganz-  
 tagsplätze vorgehalten werden, in der Regel 12,5 v. H., 
4. für Kindergärten mit einem Angebot nach § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 9 Abs. 3 Satz 2
 (Ganztagsplätze mit Mittagessen) in freier oder anderer Trägerschaft, wenn mindestens 
 15 Ganztagsplätze vorgehalten werden, in der Regel 10 v. H., 
5.  für Kindertagesstätten nach § 1 Abs. 3 und 6 in kommunaler, freier oder anderer Träger-
 schaft in der Regel 10 v. H., 
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6.  für Kindertagesstätten nach § 1 Abs. 4 in kommunaler, freier oder anderer Trägerschaft   
 in der Regel 5 v. H. 
der Personalkosten decken. 
Träger von Kindergärten nach § 1 Abs. 2 mit einem altersgemischten Angebot, die Gruppen 
für Kinder unter drei Jahren mit mindestens acht Plätzen oder Hortgruppen mit mindestens 
15 Plätzen bilden könnten, werden zur Berechnung der Eigenleistung so gestellt, als hätten sie 
diese Gruppen gebildet. Satz 1 gilt entsprechend. Werden in altersgemischten Gruppen Plätze 
für mindestens drei und höchstens sechs Kinder zwischen dem vollendeten zweiten und dritten 
Lebensjahr geschaffen, entfällt die Eigenleistung des Trägers für das dafür zusätzlich erforderliche 
Personal. 

(4)  Das Land gewährt für Kindertagesstätten Zuweisungen an die Träger der Jugendämter, wenn 
die erforderlichen personellen und sachlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sie betragen 
1.  27,5 v. H. der Personalkosten für Kindergärten nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 
2.  30 v. H. der Personalkosten für Kindergärten nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2, 
3.  30 v. H. der Personalkosten für Kindergärten nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3, 
4.  32,5 v. H. der Personalkosten für Kindergärten nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 4, 
5.  35 v. H. der Personalkosten für Kindertagesstätten nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 und 
6.  45 v. H. der Personalkosten für Kindertagesstätten nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 6. 
Das Land erstattet in den Fällen des Absatzes 3 Satz 4 den Trägeranteil. Das Land gewährt Zuwei-
sungen an die Träger der Jugendämter zur Erstattung der nicht erhobenen Elternbeiträge an die 
Träger der Kindergärten nach § 13 Abs. 3 Satz 1 und zur Rückzahlung der Elternbeiträge an die 
Erziehungsberechtigten nach § 13 Abs. 3 Satz 5. Das fachlich zuständige Ministerium kann zur 
Erprobung neuer Finanzierungsmodelle und im Rahmen von Sonderprogrammen Abweichungen 
von Satz 2 mit den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe vereinbaren. 

(5)  Die durch Elternbeiträge, Eigenleistungen des Trägers und Zuweisungen des Landes nicht ge-
deckten Personalkosten werden durch Zuwendungen des Trägers des Jugendamtes ausgeglichen. 
Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Fi-
nanzkraft beteiligen; die Zuwendung des Trägers des Jugendamts vermindert sich entsprechend. 

§12a  Betreuungsbonus

(1)  Werden in einer Verbandsgemeinde, einer verbandsfreien Gemeinde, einer großen kreisan-
gehörigen oder einer kreisfreien Stadt am 31. Dezember eines Jahres mehr als 10 v. H. der 
zweijährigen Kinder in Kindertagesstätten nach § 1 Abs. 2, 4 oder 6 betreut, zahlt das Land einen 
Betreuungsbonus. 

(2)  Der Betreuungsbonus für jedes betreute zweijährige Kind beträgt 1 000,00 EUR. Von dieser 
Summe werden 70 v. H. an das Jugendamt, in dessen Bezirk die Gebietskörperschaft nach Absatz 
1 liegt, gezahlt. Das Jugendamt leitet von dem Betreuungsbonus 45 v. H. an die Träger seines 
Bezirks nach der Zahl der durch die Einrichtungen des Trägers betreuten zweijährigen Kinder 
weiter. 30 v. H. werden zur Finanzierung der Landeszuweisungen nach § 12 Abs. 4 im Haushalt 
des Landes bereitgestellt. 

(3)  Werden in einer Gebietskörperschaft nach Absatz 1 am 31. Dezember eines Jahres mehr als 
40 v. H. der zweijährigen Kinder in Kindertagesstätten nach § 1 Abs. 2, 4 oder 6 betreut, erhöht 
sich der Betreuungsbonus für jedes betreute zweijährige Kind über diesem Vomhundertsatz auf 
2 050,00 EUR. Die Aufteilung der Summe erfolgt nach Absatz 2 Satz 2 bis 4. 

(4)  Werden in einem Jugendamtsbezirk am 31. Dezember eines Jahres insgesamt mehr als 
10 v. H. der zweijährigen Kinder in Kindertagesstätten nach § 1 Abs. 2, 4 oder 6 betreut, so erhält 
das Jugendamt eine Bonuszahlung in Höhe von 700,00 EUR für zweijährige Kinder, die in Kinder-
tagespflege betreut werden und für die das Jugendamt eine Geldleistung im Sinne des 
§ 23 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gewährt. Die Zahl der in Kindertagespflege 
betreuten zweijährigen Kinder wird ermittelt durch Division der Summe der vom Jugendamt insge-
samt gezahlten Geldleistungen nach § 23 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch durch 
45 000,00 EUR. 

(5)  Die Betreuungsboni nach den Absätzen 1 bis 4 bleiben bei der Aufbringung der Personalkos-
ten nach § 12 unberücksichtigt. 
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§13  Elternbeiträge

(1)  Die Träger der im Bedarfsplan ausgewiesenen Kindertagesstätten erheben Elternbeiträge zur 
anteiligen Deckung der Personalkosten. Für Mittagessen wird ein gesonderter Beitrag erhoben. 

(2)  Das Jugendamt setzt nach Anhörung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege für 
alle Kindergärten seines Bezirks die Elternbeiträge fest. Sie sind so zu bemessen, dass sie bis zu 
17,5 v. H. der Personalkosten der Kindergärten im Bezirk des Jugendamts decken. Der Elternbei-
trag ist für Familien mit zwei und drei Kindern nach der Zahl der Kinder zu ermäßigen, für Familien 
mit vier und mehr Kindern ist in der Regel kein Elternbeitrag zu erheben; maßgebend ist die Zahl 
der Kinder, für die die Familie Kindergeld oder vergleichbare Leistungen erhält. Bei der Festset-
zung des Elternbeitrages sowie der Ermäßigung für Mehrkindfamilien kann das Einkommen 
berücksichtigt werden. Bei Familien mit geringem Einkommen kann in besonderen Ausnahmefäl-
len der Elternbeitrag auch über die in § 90 Abs. 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
getroffene Regelung hinaus ermäßigt werden. 

(3)  Für das Jahr, welches der Schulpflicht unmittelbar vorausgeht, wird kein Elternbeitrag erho-
ben. Enden die Schulferien vor dem 16. August, beginnt die Beitragsfreiheit am 1. August. Enden 
die Schulferien nach dem 15. August, beginnt die Beitragsfreiheit am 1. September. Die Beitrags-
freiheit endet am 31. August des Jahres, in dem die Schulpflicht beginnt. Für Kinder, die vorzeitig 
in die Schule aufgenommen wurden, wird der Beitrag für das Jahr, welches ihrer Schulaufnahme 
unmittelbar vorausging, erstattet; für die Berechnung des Erstattungszeitraums gelten die Sätze 
2 bis 4 entsprechend. Elternbeiträge für den Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember 2005 
werden nicht erstattet. 

(4)  Für andere Kindertagesstätten werden die Elternbeiträge vom Jugendamt nach Anhörung der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege festgesetzt. Die Beiträge sind unter Berücksichtigung 
von Einkommen und Kinderzahl zu staffeln. Für Kinder vor Vollendung des zweiten Lebensjahres 
und Schulkinder, die einen Kindergarten besuchen, setzt das Jugendamt die Elternbeiträge ent-
sprechend fest. Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend.

§14  Sachkosten

Die laufenden Sachkosten der Kindertagesstätte sind vom Träger der Kindertagesstätte 
aufzubringen. Laufende Sachkosten im Sinne dieses Gesetzes sind alle Aufwendungen, die 
nicht Personalkosten nach § 12 Abs. 1 sind. 

§15  Neu- und Umbau von Kindertagesstätten 

(1)  Das Jugendamt hat den Träger bei der Bau- und Finanzierungsplanung zu beraten und zu 
unterstützen. Es hat die für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen nach den 
§§ 45 bis 48 des Achten Buches Sozialgesetzbuch in Kindertagesstätten zuständige Behörde und 
den zuständigen Unfallversicherungsträger rechtzeitig zu beteiligen. 

(2)  Der Träger ist für die Aufbringung der Bau- und Ausstattungskosten einer Kindertagesstätte 
verantwortlich. Der Träger des Jugendamts hat sich entsprechend seiner Verantwortung für die 
Sicherstellung ausreichender und bedarfsgerechter Kindertagesstätten an den notwendigen Kos-
ten angemessen zu beteiligen. Bei Kindertagesstätten freier Träger sollen die im Einzugsbereich 
liegenden Gemeinden entsprechend ihrer Finanzkraft zur Deckung der Kosten beitragen. 
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Fünfter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§16 Ermächtigungen

(1)  Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1. nähere Regelungen über die Wahl, Zusammensetzung, Größe und Aufgaben des Elternaus-  
 schusses nach § 3, die Bedarfsplanung nach § 9, die personellen und sachlichen Vorausset-  
 zungen nach § 12 Abs. 4, insbesondere über die personelle Besetzung, die Gruppengröße und  
 pauschalierte Erstattung der Trägeranteile sowie die Erstattung nach § 12 Abs. 4 Satz 4 und 
 § 12 a zu treffen und 
2. die für die Gewährung von Zuweisungen nach § 12 Abs. 4 und § 12 a zuständige Behörde zu   
 bestimmen. 

(2)  Die zur Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das fachlich zuständige Ministerium. 

§17 In-Kraft-Treten

Vom Abdruck des Textes dieses Paragraphen wurde abgesehen.

Hinweis: Die amtliche Fassung der Landesverordnung vom 27. Dezember 2005 befindet sich im 
Gesetz-und Verordnungsblatt des Landes Rheinland-Pfalz.

Landesverordnung  

zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes vom 31. März 1998 (GVBl. S. 124), 
zuletzt geändert durch die Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung zur Aus-
führung des Kindertagesstättengesetzes vom 27. Dezember 2005 (GVBl. S. 574), BS 216-10-2, 
Aufgrund des § 16 Abs. 1 des Kindertagesstättengesetzes vom 15. März 1991 (GVBl. S. 79), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 502), BS 216-10, 
wird verordnet: 

Teil 1 Planung, Gruppengröße und Personalbesetzung 

§1  Planungsgrundsätze

Der Bedarfsplan nach § 9 des Kindertagesstättengesetzes wird vom Jugendamt einheitlich für 
alle Kindertagesstätten nach Anhörung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe und der 
Gemeinden erstellt. Bei der Bedarfsplanung sind die örtlichen Lebensbedingungen, insbesondere 
die Sozialstruktur sowie die voraussehbare Entwicklung des Einzugsbereiches zu berücksichtigen.

§2  Kindergärten

(1)  Die Bedarfsplanung muss den Erfordernissen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen 
Kindergartenplatz in zumutbarer Entfernung entsprechen. Im Bedarfsplan sollen wahlweise neben 
Teilzeitplätzen mit Vor-und Nachmittagsangebot gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 des Kindertagesstätten-
gesetzes auch Plätze mit einem verlängerten Vormittagsangebot und einer Betreuung über Mittag 
mit Mittagessen vorgesehen werden. Zudem ist eine ausreichende Zahl von Plätzen zur ganztägi-
gen Betreuung mit Mittagessen (Ganztagsplätze) auszuweisen. 

(2)  Bei der Bedarfsplanung soll von einer Gruppengröße von 25 Kindern, bei Gruppen mit einem 
überwiegenden Anteil an Ganztagsplätzen von 22 Kindern ausgegangen werden. Die Gruppen-
größe kann bei einer Aufnahme behinderter Kinder reduziert werden. Gruppen mit weniger als 15 
Kindern sollen nur in Ausnahmefällen vorgesehen werden. 
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(3)  Bei altersgemischten Gruppen sollen
1. bei Aufnahme ab drei Kindern anderer Altersgruppen eine angemessene Reduzierung der
 Gruppengröße vorgenommen werden, bei einer zusätzlichen Aufnahme von Kleinkindern gilt   
 als Richtwert 15 Kinder, oder 
2. bei Aufnahme von drei oder vier Kindern zwischen dem vollendeten zweiten und dritten 
 Lebensjahr zusätzlich eine viertel Mitarbeiterstelle und 
3. bei Aufnahme von fünf oder sechs Kindern zwischen dem vollendeten zweiten und dritten   
 Lebensjahr zusätzlich eine halbe Mitarbeiterstelle 
je Gruppe vorgesehen werden. 

(4)  Die personelle Regelbesetzung im Kindergarten beträgt 1,75 Erziehungskräfte je Gruppe.   
Hiernach sind für den Erziehungsdienst je Gruppe eine Stelle für die Gruppenleitung und eine
dreiviertel Mitarbeiterstelle vorzusehen. Bei Kindergärten mit nur einer Gruppe ist neben der Stelle 
für die Gruppenleitung eine ganze Mitarbeiterstelle vorzusehen. In Kindergärten mit Ganztags-
plätzen ist zusätzlich eine viertel Mitarbeiterstelle für mindestens fünf sowie für je weitere zehn 
Ganztagsplätze vorzusehen. Die Stellen können auf mehrere Erziehungskräfte  aufgeteilt werden. 

(5)  Mit Zustimmung des Jugendamtes kann zusätzliches Erziehungspersonal eingesetzt werden, 
insbesondere wenn: 
1. die Öffnungszeit unter anderem zur ganztägigen Betreuung von Kindern (Ganztagsplätze) mehr  
 als sieben Stunden täglich beträgt, sofern dem zusätzlichen Personalbedarf nicht bereits nach   
 Absatz 4 Satz 4 Rechnung getragen ist, 
2. Kinder aufgenommen werden, für die ein höherer Betreuungsaufwand besteht 
 (z. B. behinderte Kinder, Kinder aus sozialen Brennpunkten, altersgemischte Gruppen), 
3. die Kindergartenleitung teilweise oder ganz für die Leitungsarbeit freigestellt werden soll, 
4. bei einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund eine geeignete Fachkraft mit   
 interkultureller Kompetenz eingesetzt werden soll, 
5. zur besonderen Förderung von Aussiedlerkindern, die nicht oder nur unzureichend deutsch
 sprechen und sich in die für sie fremde Umgebung eingewöhnen müssen, eine zusätzliche   
 Stelle für mindestens zwölf, eine halbe Stelle für mindestens sechs Aussiedlerkinder eingerich-
 tet werden soll, 
6. zur Vermittlung der französischen Sprache im Kindergarten eine französische Erziehungskraft   
 eingesetzt werden soll; der Kindergarten soll im Einzugsbereich einer Grundschule liegen, die   
 die französische Spracharbeit fortführt. 

Liegen bei einem Kindergarten gleichzeitig mehrere Voraussetzungen für eine Erhöhung der per-
sonellen Besetzung vor, wird vom Jugendamt mit dem Träger ein auf die Einrichtung bezogener 
besonderer Personalschlüssel vereinbart. 

(6)  Bei schwachem Nachmittagsbesuch soll der Träger unter Berücksichtigung eines ausrei-
chenden Angebotes an Betreuung über Mittag mit Mittagessen sowie der Notwendigkeit einer 
besonderen pädagogischen Förderung und der angemessenen Verfügungszeit im Einvernehmen 
mit dem Jugendamt und dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in der Regel eine 
Personalanpassung vornehmen. 

§3  Tagesbetreuung von Schulkindern

(1)  Die Bedarfsplanung für die Tagesbetreuung von Schulkindern hat insbesondere die Zahl 
der Kinder von Alleinerziehenden und von Eltern, die beide erwerbstätig sind oder in Ausbildung 
stehen, zu berücksichtigen. Das Angebot soll mindestens der im Bedarfsplan für Kindergärten 
ausgewiesenen Zahl der Plätze mit Betreuung über Mittag entsprechen. Die Bedarfsplanung ist 
mit den Angeboten schulischer Betreuung abzustimmen. 

(2)  Im Bedarfsplan ist festzulegen, inwieweit die notwendigen Plätze in Horten, in Kindergärten, 
in anderen geeigneten Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege bereitgestellt werden sollen. 

(3)  Die Gruppengröße im Hort beträgt in der Regel 15 bis 20 Kinder. 

(4)  Für den Erziehungsdienst im Hort sind je Gruppe grundsätzlich eine Stelle für die Gruppen-
leitung und eine halbe Mitarbeiterstelle vorzusehen. Beträgt die tägliche Öffnungszeit weniger als 
sieben Stunden, soll die personelle Besetzung im Benehmen mit dem Jugendamt angemessen 
verringert werden. 

(5)  § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 5 und Satz 2 sowie § 7 Abs. 3 gelten entsprechend. 
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§4  Tagesbetreuung von Kleinkindern

(1)  Die Bedarfsplanung für die Tagesbetreuung von Kleinkindern hat insbesondere die Zahl der 
Kinder von Alleinerziehenden und von Eltern, die beide erwerbstätig sind oder in Ausbildung 
stehen, zu berücksichtigen. 

(2)  Im Bedarfsplan ist festzulegen, inwieweit die notwendigen Plätze in Kindergärten, Krippen 
oder in anderen geeigneten Kindertagesstätten oder in Kindertagespflege bereitgestellt werden 
sollen. 

(3)  Die Gruppengröße in Krippen beträgt in der Regel acht bis zehn Kinder. 

(4)  Für den Erziehungsdienst sind je Gruppe grundsätzlich zwei Stellen vorzusehen, von denen 
eine mit einer zur Gruppenleitung befähigten Erziehungskraft besetzt sein muss. 

(5)  § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 gelten entsprechend. 

§5  Spiel-und Lernstuben

(1)  Spiel-und Lernstuben sind Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten, die Kinder aller 
Altersgruppen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensbedingungen und des sozialen 
Umfelds fördern. Spiel-und Lernstuben sollen in der Regel ganztägig geöffnet sein. Darüber hinaus 
ist es erforderlich, dass die notwendige Gemeinwesenarbeit fachlich sichergestellt wird und dass 
die Spiel-und Lernstuben mit den Grundschulen zusammenarbeiten. 

(2)  Für den Erziehungsdienst ist in der Regel für jeweils zehn Kinder, die die Spiel- und Lernstube 
regelmäßig besuchen, eine Stelle vorzusehen. Ab 30 Kindern soll mit Zustimmung des Jugendam-
tes eine zusätzliche Stelle für den Erziehungsdienst und die Leitungsaufgaben vorgesehen werden. 
Die Stellen müssen mit Erziehungskräften besetzt sein, deren berufliche Qualifikation mindestens 
der einer staatlich anerkannten Erzieherin oder eines staatlich anerkannten Erziehers mit Berufs-
erfahrung entspricht. 

Teil 2 Zuweisungen des Landes 

§6  Voraussetzungen

(1)  Die Träger der Jugendämter erhalten Zuweisungen des Landes als Betreuungsbonus, zur 
Beitragserstattung und zu den Personalkosten der Kindertagesstätten, wenn die Organisation und 
personelle Ausstattung der einzelnen Kindertagesstätten den Bestimmungen dieser Verordnung 
und die fachlichen Voraussetzungen des Personals der jeweils geltenden Vereinbarung mit den 
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen Spitzenverbänden entspre-
chen. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung kann Ausnahmen von den in 
§ 2 Abs. 2 genannten Obergrenzen zulassen. Die Träger der Jugendämter erhalten Zuweisungen 
des Landes für Sprachfördermaßnahmen nach § 2 a Abs. 2 Kindertagesstättengesetz; das 
Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium durch Verwaltungsvorschrift. 

(2)  Über die personelle Besetzung nach den §§ 2 bis 5 hinaus werden je Kindertagesstätte die 
Personalkosten für in der Regel je eine Erziehungskraft im Berufspraktikum und eine Vorprak-
tikantin oder einen Vorpraktikanten berücksichtigt. Das Gleiche gilt auch für die angemessenen 
Kosten für eine Person, die ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Gesetz zur Förderung eines 
freiwilligen sozialen Jahres vom 15. Juli 2002 (BGBl. I S. 2596) in der jeweils geltenden Fassung 
leistet. 

(3)  Als Kräfte im Wirtschaftsdienst gelten ausschließlich Reinigungs-und Küchenpersonal. 

(4)  Die nachgewiesenen Kosten der Fortbildung und Fachberatung werden bis zur Höhe von 
0,8 v. H., bei Kindertagesstätten mit nur einer Gruppe bis zur Höhe von 1 v. H. der übrigen 
zuwendungsfähigen Personalkosten berücksichtigt. 

(5)  Die für die jeweilige Kindertagesstätte vorgesehene personelle Besetzung ist grundsätzlich 
während des ganzen Jahres durch geeignete Erziehungskräfte sicherzustellen. Bei eingruppigen 
Kindertagesstätten hat der Träger sicherzustellen, dass während der Betreuungszeit zwei Erzie-
hungskräfte gleichzeitig anwesend sind. Eine Unterschreitung der personellen Besetzung infolge 
von Erziehungsurlaub, längerer Krankheit oder Ausscheiden von Erziehungskräften muss umge-
hend, spätestens nach sechs Monaten, ausgeglichen werden. Die Vertretung kann auch durch 
eine Kraft erfolgen, die nicht die fachlichen Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt. Zusätzliche 
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Personalkosten für notwendige Vertretungen von Erziehungs-oder Wirtschaftskräften werden bei 
der Zuweisung berücksichtigt. 

(6)  Die Kosten für zusätzliches Personal nach § 2 Abs. 5 werden frühestens ab dem Monat der 
Antragstellung beim Jugendamt berücksichtigt. 

§7  Höhe der Zuweisungen des Landes

(1)  Die Höhe der Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten für Kindergärten, einschließlich 
der Personalkosten für altersgemischte Gruppen, sowie für Horte und Krippen ergibt sich aus den 
jeweiligen Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. 

(2)  Für Spiel-und Lernstuben beträgt die Zuweisung des Landes 40 v. H. der Personalkosten. 

(3)  In den Fällen des § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 bis 6 kann die Zuweisung des Landes zur Entlas-
tung des Trägers und der Eltern mit Zustimmung des Landesamtes für Soziales, Jugend und 
Versorgung im Rahmen verfügbarer Hauhaltsmittel bis zu 60 v. H. der Personalkosten betragen. 

(4)  Die Erstattung der Trägeranteile an den Personalkosten für Personalaufstockungen in 
altersgemischten Gruppen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 und 3 orientiert sich an den durchschnittlichen 
Arbeitgeberkosten für eine Erziehungskraft. Diese werden auf 39 000,00 EUR pro Jahr festgelegt 
und alle drei Jahre durch die oberste Landesjugendbehörde nach Anhörung der Trägerorganisatio-
nen an die jeweilige Tarifentwicklung angepasst. 

§8  Zuständigkeit

(1)  Zuständige Behörde für die Gewährung der Zuweisungen des Landes nach dieser Verordnung 
ist das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. 

(2)  Das Jugendamt prüft bei jedem Antrag auf Zuwendungen zu den Personalkosten und zur Bei-
tragserstattung die Einhaltung des Kindertagesstättengesetzes und dieser Verordnung; es hat bei 
eigenen Einrichtungen die Einhaltung zu gewährleisten. Das Jugendamt erteilt über den Zuschuss 
einen vorläufigen Bewilligungsbescheid, zahlt die bewilligten Mittel aus und prüft den Verwen-

dungsnachweis. Bei eigenen Einrichtungen des Trägers des Jugendamtes erfolgt die Prüfung des 
Verwendungsnachweises durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. 

(3)  Das Jugendamt übersendet dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bis spätes-
tens 30. Juni eines jeden Kalenderjahres einen Gesamtverwendungsnachweis nach vorgegebenem 
Formblatt über die im abgelaufenen Jahr für die einzelnen Kindertagesstätten aufgewandten 
Landesmittel. Diese sind getrennt nach Kindergärten, einschließlich altersgemischter Gruppen, 
sowie nach Krippen, Horten und anderen Kindertagesstätten auszuweisen. Die Erstattung der 
Elternbeiträge ist gesondert auszuweisen. 

(4)  Die vorläufige Jahreszuweisung an das Jugendamt wird in der Regel in drei Abschlagszah-
lungen Anfang Februar, Juni und Oktober gezahlt. Die Höhe bestimmt sich nach der letzten 
Abschlagszahlung des Vorjahres. Auf Antrag des Jugendamtes können die Abschlagszahlungen 
erhöht werden, wenn der Mittelbedarf, insbesondere wegen Tarifsteigerungen oder infolge der 
Neueröffnung oder der Erweiterung von Einrichtungen, wesentlich höher ist. 

(5)  Das Jugendamt beantragt beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bis zum 
15. März den Betreuungsbonus für das Vorjahr. Hierfür weisen die Träger der Einrichtungen 
dem Jugendamt bis zum 31. Januar die durch sie zum 31. Dezember des Vorjahres betreuten 
zweijährigen Kinder nach; Absatz 2 Satz 1 und 3 gilt entsprechend. Die Träger der Einrichtungen 
weisen dem Jugendamt erstmals bis zum 31. Januar 2007 die durch sie am 31. Dezember 2006 
betreuten Kinder nach. 

(6)  Soweit durch diese Verordnung nichts anderes geregelt ist, gelten die Bestimmungen 
zu § 44 Abs. 1 der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung vom 
20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22, 324) in der jeweils geltenden Fassung. 

Teil 3 Schlussbestimmung 

§9  In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 2. Januar 2006 in Kraft. 
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Elternausschuss-Verordnung
vom 16. Juli 1991 (GVBl S. 311) 

Auf Grund des § 16 Abs. 1 Nr. 1 des Kindertagesstättengesetzes vom 15. März 1991 (GVBl S. 79, 
BS 216-10) wird verordnet:

§1  Wahl

(1) Die Mitglieder des Elternausschusses und ihre Vertreter werden von den Eltern und sonstigen 
Erziehungsberechtigten der die Kindertagesstätte besuchenden Kinder in einer Elternversamm-
lung für jeweils ein Jahr gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind die anwesenden Eltern und 
sonstigen Erziehungsberechtigten. Abwesende Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sind 
wählbar, wenn ihre schriftliche Zustimmung beim Träger der Kindertagesstätte vorliegt. Die Wahl 
soll im Oktober eines jeden Jahres erfolgen.

(2)  Zur Durchführung der Wahl lädt der Träger der Kindertagesstätte im Benehmen mit der 
Leitung der Kindertagesstätte die Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten spätestens zwei 
Wochen vor dem Wahltermin schriftlich ein. Der Träger der Kindertagesstätte trifft die erforderli-
chen organisatorischen Maßnahmen und sorgt für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl.

§2  Zusammensetzung, Größe und Einberufung 

(1) Die Zahl der Mitglieder des Elternausschusses beträgt das Doppelte der Anzahl der Gruppen 
in der Kindertagesstätte, mindestens jedoch drei. Jede Gruppe der Kindertagesstätte soll im 
Elternausschuss vertreten sein.

(2) Der Elternausschuss tritt binnen eines Monats nach der Wahl zu seiner ersten Sitzung 
zusammen und wählt mit einfacher Mehrheit den Vorsitzenden und seinen Vertreter. Der Eltern-
ausschuss tritt ansonsten auf Einladung des Vorsitzenden zusammen; der Träger oder die Leitung 
der Kindertagesstätte oder ein Drittel der Mitglieder des Elternausschusses können jederzeit die 
Einberufung verlangen.

(3) An den Sitzungen des Elternausschusses sollen ein Beauftragter des Trägers und die Leitung 
der Kindertagesstätte teilnehmen. Weitere vom Elternausschuss hinzu gezogene Personen können 
beratend teilnehmen.

(4) Die Mitgliedschaft im Elternausschuss erlischt, wenn kein Kind des Mitglieds des Elternaus-
schusses mehr die Kindertagesstätte besucht.

§3
(1) Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte zu unter-
stützen und die Zusammenarbeit zwischen der Kindertagesstätte und den Eltern und sonstigen 
Erziehungsberechtigten zu fördern. Er berät den Träger und die Leitung in allen wesentlichen 
Fragen der Arbeit in der Kindertagesstätte und kann Anregungen zur Gestaltung und Organisation 
der Kindertagesstätte geben. 

(2) Der Träger und die Leitung berichten dem Elternausschuß regelmäßig über die Arbeit in der 
Kindertagesstätte. Sie haben den Elternausschuss vor allen wesentlichen Entscheidungen zu 
hören; dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Festlegung von

1. Grundsätzen über die Aufnahme von Kindern,
2. Öffnungs- und Ferienzeiten,
3. Inhalten und Formen der Erziehungsarbeit, insbesondere bei Einführung neuer pädagogischer   
 Programme,
4. baulichen Veränderungen und sonstigen, die Ausstattung der Kindertagesstätte betreffenden   
 Maßnahmen,
5. Gruppengrößen und Personalschlüssel

§4
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1991 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Elternausschuss-Verordnung vom 30. November 1970 
(GVBl S. 457, BS 216-10-1) außer Kraft.
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Verwaltungsvorschrift
über die Gewährung von Landeszuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten von 
Kindertagesstätten vom 16. Oktober 1991 (MinBl. 1991 S. 460) 

Auf Grund des § 16 Abs. 2 des Kindertagesstättengesetzes vom 15. März 1991 (GVBl S. 79, BS 
216-10) wird im Hinblick auf die Gewährung von Landeszuwendungen zu den Bau- und Ausstat-
tungskosten von Kindertagesstätten bestimmt:

1  Voraussetzung der Förderung
Das Land gewährt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel für Kindertagesstätten kommu-
naler, freier und anderer Träger Zuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten für den Neu- 
und Umbau von im Bedarfsplan ausgewiesenen Kindertagesstätten, wenn damit die Schaffung 
neuer Plätze verbunden ist. Das Gleiche gilt auch für den Ankauf eines geeigneten Gebäudes. 
Es wird in der Regel eine Förderung der Bau- und Ausstattungskosten durch den Träger des 
Jugendamts in Höhe von 40 v. H. der Kosten vorausgesetzt. Darüber hinaus gewährt das Land 
im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel Zuwendungen für die unabweisbaren Einrichtungs- oder 
Ausstattungskosten für Kindertagesstätten nach Satz 1, wenn damit die zusätzliche Aufnahme von 
Zweijährigen verbunden ist. 

2  Art und Umfang der Förderung
Die Landeszuwendung wird als Projektförderung im Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt. 
Sie beträgt 63.900 EUR pro zusätzlich eingerichteter Gruppe. In den Fällen von Nummer 
1 Satz 4 beträgt die Förderung 1.000 EUR pro Gruppe, wenn die Gruppe für mehr als zwei 
Zweijährige geöffnet wird und 2.000 EUR pro Gruppe, wenn eine Kindergartengruppe in eine 
Krippengruppe umgewandelt wird.

3  Antrags- und Bewilligungsverfahren
Der Träger der Kindertagesstätte beantragt die Landeszuwendung über die Gemeinde und das 
zuständige Jugendamt beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung nach Formblatt. 
Formblätter sind beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung erhältlich. Die zuständige 
Stadt- oder Kreisverwaltung bestätigt, dass die Maßnahme der Bedarfsplanung entspricht und 
dass fachlich und baurechtlich keine Bedenken bestehen. Das Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung prüft die Anträge, bewilligt die Landeszuwendungen und zahlt sie aus. In den 
Fällen von Nummer 1 Satz 4 genügt eine formlose Beantragung mit einer detaillierten Angabe 
über die durchzuführenden Maßnahmen und die aufzuwendenden Kosten.

4  Bewilligungsbedingungen
Soweit diese Verwaltungsvorschrift nichts anderes regelt, gelten die Bestimmungen zu 
§ 44 Abs. 1 der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung vom 
20. Januar 1983 (MinBl. S. 82; 1988 S. 500) in der jeweils geltenden Fassung. Als Verwendungs-
nachweis genügt eine Erklärung des Trägers der Maßnahme, dass die Mittel bestimmungsgemäß 
verwendet wurden, die Maßnahme beendet ist und die neuen Gruppen in Betrieb genommen 
worden sind. Dabei ist die Höhe der Kosten und deren Finanzierung sowie die Zahl der neu 
errichteten Gruppen und Plätze anzugeben. Die Erklärung ist vom zuständigen Jugendamt zu 
bestätigen. In den Fällen von Nummer 1 Satz 4 ist kein separater Verwendungsnachweis erforder-
lich. Die Kosten gelten mit der Beantragung nach Nummer 3 Satz 5 als nachgewiesen.

5  Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 16. Oktober 1991 in Kraft. Landeszuwendungen werden 
für Maßnahmen gewährt, die nach dem 31. Juli begonnen worden sind; sie werden auch für vor 
diesem Zeitpunkt begonnene, noch nicht geförderte Maßnahmen gewährt, soweit das Ministerium 
des Innern und für Sport bereits einen vorzeitigen Baubeginn genehmigt hat.



Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

der Landesregierung Rheinland-Pfalz herausgegeben. 

Sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und 

–bewerbern oder Wahlhelferinnen und –helfern im Zeitraum 

von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwer-

bung verwendet werden. 

Dies gilt für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und 

Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit 

insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an 

Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, 

Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen 

oder Werbemitteln. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe 

an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. 

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl 

darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, 

die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten ein-

zelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den 

Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung 

ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. 
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